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Teilrevision Privater Gestaltungsplan <<Fondli>r

- Genehmigung

Gemeinde Dietikon

Lage Der Gestaltungsplanperimeter umfasst die Grundstücke Kat.-Nrn. 6109, 12063 und 12064
in Dietikon. Der Gestaltungsplanperimeter grenzt im Südwesten an die Kantonsgrenze
des Kanton Aargau. Weiter wird der Perimeter vom Familiengartenweg und der Spreiten-
bacherstrasse gefasst. lm Norden grenzt er an eine kantonale Landwirtschaftszone und
an eine Erholungszone Familiengärten (EG).

Massgebende

Unterlagen

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 8. Juli 2024

Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 8. Juli 2024

Sachverhalt
Der private Gestaltungsplan Fondli ist seit dem Jahr 2017 rechtskräftig. Dank der Son-
dernutzungsplanung wurde ein zeitgemässes und wirtschaftliches Reitsportzentrum sowie
der Weiterbestand der Reitgesellschaft."An der Limmat" ermöglicht. Auch wurde die in
der Bau- und Zonenordnung definierte Uberbauungszitfer erhöht und eine gesamtheitli-
che Betrachtung und Regelung der Parkierungssituation sichergestellt. Gemäss geltender
Gestaltungsplanbestimmung (Art. 4) sind im Geltungsbereich nur Nutzweisen erlaubt, die
in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Sportanlage stehen. Wohnnutzungen sind
nur für standortgebundene Betriebsangehörige vorgesehen, insofern sie für den Unterhalt
und die Sicherheit der Anlage notwendig sind. Darüber hinaus sind Wohnnutzungen der-
zeit ausschliesslich im Zusammenhang mit den bestehenden Wohngebäuden Ass.-Nrn.
1334 und 21 1B zulässig. Das Grundstück Kat.-Nr. 12063 wird unabhängig von der Reit-
sportanlage auf dem benachbarten Grundstück genutzt. Seit der Veräusserung des (heu-
tigen) Grundstücks Kat.-Nr. 12064 weist das Grundstück Kat.-Nr. 12063 keinen direkten
Zusammenhang mehr zur Reitsportanlage auf. So wird das sich darauf befindende Wohn-
gebäude Ass.-Nr. 1334 seit zehn Jahren zu Wohnzwecken genutzt. Ein Bedarf an Wohn-
raum für Betriebsangehörige der Reitsportanlage besteht seitens der Eigentümerschaft
des benachbarten Grundstücks Kat.-Nr. 12064 nicht. Genauso wenig besteht eine Not-
wendigkeit zur Wohnnutzung für standortgebundene Betriebsangehörige für den Unter-
halt und zur Sicherheit der Reitsportanlage. Aus Sicht der Fachstelle Landschaft ist das
Wohnhaus Vers.-Nr. 1334 bereits heute als betriebsfremdes Wohnhaus nutzbar. Dafür
wurde im rechtskräftigen Gestaltungsplan der Art. 7 in den Gestaltungsplanvorschriften
(GPV) geschaffen. Bezüglich der Möglichkeit zur Veräusserung der Wohnhäuser Vers.-
Nrn. 1334 und 21 18 sind nicht die GPV massgebend, sondern die Vorgaben aus dem Bo-
denrecht.
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Zusrimmung Der Stadtrat Dietikon stimmte mit Beschluss vom 12. August 2O24 der Teilrevision des
privaten Gestaltungsplans "Fondli" zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechts-
kraftbescheinigung des Bezirksrats Dietikon vom 18. Dezember 2024 keine Rechtsmittel
eingelegt. Die Gemeinde beantragt die Genehmigung der Vorlage. Vorliegend handelt es
sich um einen exekutorischen Gestaltungsplan.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig

B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung Der Gestaltungsplan wiid teilrevidiert, damit das Wohnhaus Vers.-Nr. 1334 unabhängig

dervorrage von der Pferdesportnutzung genutzt werden kann.

ln Art. 2 GPV wird bezüglich des ergänzenden Rechts präzisiert, dass der private Gestal-
tungsplan "Fondli" nicht auf den IVHB-harmonisierten Begriffen des kantonalen Pla-
nunEs- und Baugesetzes (PBG), der ABV (Allgemeinen Bauverordnung (ABV) und der
Besonderen Bauverordnung ll (BBV ll), in Kraft seit dem 1 . März 2017, basiert. Entspre-
chend wird die Vorschrift ergänzt, dass die Begrifflichkeiten und Messweisen weiterhin
gemäss alter Fassung des PBG in Kraft bis zum 28. Februar 2017 inkl. AVB und BBV ll
gelten. lm Übrigen sind jedoch die aktuellen Bestimmungen des PBG und der dazugehö-
rigen Verordnungen anwendbar.

ln Artikel 4 GPV zum Thema Nutzweise wird der Absatz 2 ersatzlos gestrichen, wodurch
die Formulierung der Wohnnutzung für standortgebundene Betriebsangehörigen hinfällig
wird.

Ersebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 12. Juni 2024 gestellten Aufla-
Genehmigungsprüfung gen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen.

G. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (S 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der
Kostenauflage gemäss Dispositiv ll) und die Stadt sind durch die Genehmigung nicht be-

schwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten
und Verbänden der Rekurs offen (SS 338a f. PBG). Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG ist der Ge-
nehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu verötfentli-
chen und aufzulegen.

Gestützt auf g 4 und $ 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese Ver-
fügung eine Gebühr zu erheben.
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zuständiskeitfür Der Gestaltungsplanperimeter liegt ausserhalb der Bauzone. Bauvorhaben im Gestal-
Baubewiligunsen tungsplanperimeter bedürfen somit gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG einer Bewilligung des

kantonalen Amts für Raumentwicklung als zuständige kantonale Behörde. Die Gemeinde
wird deshalb angewiesen, sämtliche Baugesuche im Gestaltungsplanperimeter der Baudi-
rektion über die Leitstelle zum Entscheid nach Ziller 1.2.1 Anhang der Bauverfahrensver-
ordnung einzureichen. Die örtliche Baubehörde hat eine Stellungnahme zur Veräinbarkeit
des Vorhabens mit den massgeblichen Gestaltungsplanvorschriften beizulegen.

Die Baudirektion verfügtl

Der private Gestaltungsplan "Fondli", welchem der Stadtrat Dietikon mit Beschluss
vom 12. August 2024 zugestimmt hat, wird genehmigt.

il. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 2'313.00 (104 103/83100.40.200)
und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

Gegen Dispositiv ll dieser Ver-fügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich,
schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und des-
sen Begründung enthalten. Die angetochtene Verfügung ist beizulegen oder genau
zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und so-
weit wie möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kosten-
pflichtig; die Kosten hat die im Vedahren unterliegende Partei zu tragen.

lV. Die Gemeinde Dietikon wird eingeladen

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen;

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwiqklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen;

den Kataster der ötfentlich-rechtlichen Eigentumsbesch ränku ngen 1Ön ea-fataster)
nachführen zu lassen.

Mitteilung an

Stadt Dietikon (unter Beilage von vier Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

N

V
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Acht Grad Ost AG, Wagistrasse 6, 8952 Sehlieren (Katasterbearbeiterorganisation)

Andrba Spahn, Spreitenbacherstrasse 1, 8953 Dietikon (Rechnungsadressatin)

\,ERSENDET Al'| - 6. JAII.2O25

Amt für
Raumentwickl

den Auszug:



Stadt Dietikon

Stadtrat Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon
Tel. +41 44 744 35 35
www.dietikon.ch

Protokoll Stadtrat

Sitzung vom 12. August 2024

6.0.4.3 Privater Gestaltungsplan «Fondli» Änderung 2024

Festsetzung und Verabschiedung zur Genehmigung

334-2024

1 Ausgangstage

Der private Gestaltungsplan «Fondli» (GP «Fondli») vom 11. Juli 2016 bildet eine «Spezialzone» für den Pferde-
sportbetrieb und sichert mit dieser planerischen Basis dessen Weiterbestand. Er ist vom Gemeinderat Dietikon
am 8. Dezember 2016 in der Erhotungszone Sport, festgesetzt und von der Baudirektion (mit BDV Nr. 0187/17)
am 5. April 2017 genehmigt worden.

2 Erwägungen

2.1 Gesuch um Teiländerung

Andrea Spahn ersuchte am 12. Dezember 2023 als Eigentümerin des Grundstücks Kat. -Nr. 12063 um diese Tei-
länderung des Gestaltungsplans «Fondli» mit dem Antrag, die Wohnnutzung in ihrer bestehenden Liegen-
schaft, die gemäss rechtsgültigem Gestaltungsplan «Fondli» bei Bedarf den Mitarbeitenden der Reitsportan-
läge zur Verfügung zu stellen ist, vom Reitsportbetrieb zu lösen. Die Wohngebäude auf den Grundstücken Kat.-
Nr. 12063 und Kat. -Nr. 6109 sind schon lange unabhängig von der Reitsportanlage bewohnt und der Bedarf für
diese Eigentumsbelastung zugunsten der Parzelle Kat. -Nr. 12064 ist nicht gegeben.

2.2 Inhalt der Teiländerung des Gestaltungsplans «Fondli»

Die Nutzweise im Gestaltungsplangebiet ist im alten Art. 4 der Gestaltungsplanvorschriften (GPV) so geregelt,
dass nur Nutzungen im Zusammenhang mit der Sportanlage möglich sind, dies hat auch für die bestehenden
Wohngebäude Gültigkeit. Dieser Passus, bei Bedarf die Wohngebäude für Personal der Reitsportanlage zur
Verfügung zu halten, wird mit dieser Teiländerung gestrichen. Im Übrigen sind nach wie vor die verschiedenen
Baubereiche (in Art. 5 GPV) ausgeschieden: Bereich A für die Reithalle und die Baubereiche B1, B2 und C2 für
Bauten und Anlagen mit geringfügig störenden Geruchs- und Lärmimmissionen (Aufenthalts-, Büroräume, Gar-
deroben und sanitäre Einrichtungen, Sattelkammern und Lager). Im Weiteren sind in den Baubereichen C1, C3,
D und E zusätzlich Stallungen, Ausläufe, Mistlagerplätze und die Bewegungsanlage sowie die Grundmasse für
Gebäude geregelt (Art. 5 GPV).

Die Wohngebäude auf den Grundstücken Kat-Nr. 6109 bzw. Kat. -Nr. 12063 bilden die Baufelder F resp. G. Die
bestehenden, schon lange vor Erlass desGestaltungsplans bestehenden, heute zonenwidrigen Wohnbauten
werden auch in Zukunft bei baulichen Veränderungen nach Art. 24 ff. Raumplanungsgesetz (RPG) beurteilt (vgl.
Art. 7 GPV). Daran ändert die Streichung des Bezugs zur Reitsportanlage nichts. Die Überbauungsziffer beträgt
max. 17%(Art. 9GPV).

2.3 Zur Änderung von Gestaltungsplänen

Die Änderung eines (privaten) Gestaltungsplans durch Revision erfolgt dann, wenn sich die tatsächlichen oder
rechtlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (vgl. Art. 21 Abs. 2 RPG), wenn neue Bedürfnisse entstan-
den sind oder Fehler in der bisherigen Nutzungsplanung zu beheben sind. Die Änderung eines Gestaltungs-
plans erfolgt im gleichen Verfahren wie die ursprüngliche Gestaltungsplanfestsetzung.
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2.4 Teiländerung des «Gestaltungsplans Fondli»

Der «GP Fondli» soll nun eine kleine Teiländerung in den Vorschriften bezüglich Wohnnutzung in den beste-
henden Wohngebäuden Ass. -.Nr. 1334 auf Kat. -Nr. 12063 und Ass.-Nr. 2118 auf Kat-Nr. 6109 erfahren. Der
Zweck (vgl. Art. 3 der Gestaltungsplanvorschriften) und der Perimeter des Gestaltungsplans (umfassend die
Grundstücke Kat.-Nrn. 6109, 12063 und 12064) bleiben mit dieser Teiländerung unverändert. Auch die meisten
Gestaltungsplanvorschriften bleiben unverändert. Die Wohnnutzung wird neu unabhängig vom Betrieb der
Reitsportanlage definiert sein. Ein Bedarf an Wohnraum für Betriebsangehörige der Reitsportanlage besteht
seitens der Eigentümerschaft des benachbarten Grundstücks Kat-Nr. 12064 (Reitsportanlage Dietikon AG)
nicht (vgl. in der Beilage die Bestätigung der Reitsportanlage Dietikon AG, dass kein Bedarf besteht). Vor die-
sem Hintergrund ist die Bestimmung zur Nutzungsbeschränkung für die Eigentümerinnen nicht angemessen,
weshalb eine (an die Wirklichkeit angepasste) Abänderung des GP Fondli notwendig ist.

Für die beiden nicht zonenkonformen Wohngebäude ausserhaib Bauzone gilt die Bestandesgarantie. Gemäss
Art. 24cRaumplanungsgesetz (RPG) und Art. 41 Raumplanungsverordnung (RPV) werden bestehende, bestim-
mungsgemäss nutzbare Bauten, die nicht mehrzonenkonform sind, in ihrem Bestand geschützt, können erneu-
ert und massvoll erweitert werden, sofern sie rechtmässig erstellt worden sind, bevor das betreffende Grund-
stück Bestandteil des Nichtbaugebiets (Erholungszone) im Sinne des Bundesrechts wurde.

2.5 Die Änderung des «GP Fondli»

Die Regelung gemäss Art. 4 Abs. 2 GPV (Wohnnutzung nur in direktem Zusammenhang mit der Sportanlage)
wird gestrichen. Wohnnutzungen sind weiterhin ausschliesslich in den bestehenden Wohngebäuden Ass. -Nrn.
1334 und 2118 zulässig. In Art. 2 (ergänzendes Recht) wird ein Verweis auf das alte PBG (in Kraft bis 28. Februar
2017) bezüglich Begrifflichkeiten und Messweisen eingefügt.

Die beantragte Änderung tangiert den Zweck des GPFondli in keiner Weise. Die Vorlage umfasst die Vorschrif-
ten (GPV) in synoptischer Darstellung (alt/ neu). Der erläuternde Bericht nach Art. 47 Raumplanungsverord-
nung (RPV) vom 8. Juli 2024 hat orientierenden und erläuternden Charakter. Der (unveränderte) Situationsplan
vom 7. Juni 2016 ist nicht Teil der Vorlage, er dient ebenfalls zur Information. Ebenso sind die übrigen Unterla-
gen zum ursprünglichen Gestaltungsplan zur Information im Anhang.

3 Öffentliche Auflage und kantonale Vorprüfung

Der Stadtrat Dietikon hat mit Beschluss Nr. 121 vom 8. April 2024 die Änderung des privaten Gestaltungsplans
«Fondli» zuhanden der öffentlichen Auflage und Anhörung gemäss § 7 des Planungs- und Baugesetzes (PBG)
verabschiedet. Während 60 Tagen, vom 25. April bis zum 24. Juni 2024, hat die öffentliche Auflage und Anhö-
rung stattgefunden. Da keine Einwendungen eingegangen sind, entfällt der Bericht über die nicht berücksich-
tigten Einwendungen. Aus der Anhörung der umliegenden Gemeinden sind die Rückmeldungen eingegangen,
dass keine ihrer Interessen tangiert sind.

Aus der kantonalen Vorprüfung gingen Anpassungen ein (Präzisierung Art. 2, Vereinfachung Art. 4), diese sind
in die synoptische Darstellung der Vorschriften eingeflossen und entsprechend auch im Bericht thematisiert
worden. Zum Ergebnis der Vorprüfung ist in Kap. 5.3 im Bericht ausgeführt, was in der zur Festsetzung einge-
reichten Vorlage gegenüber der Version der öffentlichen Auflage geändert hat.

Der Stadtrat setzt diese untergeordnete Teiländerung des privaten Gestaltungsplans Fondli fest. Aufgrund der
geringen Tragweite der Änderung und weil keine räumlichen Auswirkungen von der Änderung ausgehen, ge-
nügt ein Exekutivbeschluss. Die Teiländerung des privaten Gestaltungsplan Fondli umfasst die Vorschriften zum
Gestaltungsplan (GPV) in synoptischer Darstellung (rot = neu) vom 8. Juli 2024. Der erläuternde Bericht nach
Art. 47 RPV vom 8. Juli 2024 hat orientierenden Charakter. Gültigkeit hat immer noch der Situationsplan vom
7. Juni 2016, genehmigt mit BDV Nr. 0187/17 am 5. April 2017,
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Der Stadtrat beschliesst:

1. Die «Teiländerung des privaten Gestaltungsplans Fondli» wird festgesetzt.
2. Die «Teiländerung des privaten Gestaltungsplans Fohdli» besteht aus den Vorschriften zum Gestaltungs-

plan in synoptischer Darstellung vom 8. Juli 2024. Der erläuternde Bericht nach Art. 47 RPV vom 8. Juli
2024 hat informativen Charakter, der Situationsplan M. 1: 1000 vom 7. Juni 2016 behält seine Gültigkeit.
Die Zustimmung der Reitsportanlage Dietikon liegt vor.

3. Das Stadtplanungsamt wird beauftragt, das Dossier zur Genehmigung an das Amt für Raumentwicklung
der Baudirektion und (digital) über Katasterprozesse Kanton Zürich einzureichen.

Mitteilung durch Protokollauszug an:
Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung (vom Stadtplanungsamt via KatasterprozesseZH);
PMP Rechtsanwälte AG, RAin Reguta Fellner und RAin Eva-Maria Brücker, Birmensdorferstrasse 83, 8003
Zürich;

Leiter Hochbauabteilung;
Leiter Bauamt;

Leiter Stadtplanungsamt;

Stadtpräsident.

NAMENS DES STADTRATES

UljWV^lMM^i
Roger Bachmann
Stadtpräsident

Claudia Winkler

Stadtschreiberin

Versand: 14.08.2024
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Exemplar der Gemeinde

Staat Dietikon

Teiländerung Privater Gestaltungsplan Fondli

Vorschriften

Fassung für die Festsetzung und Genehmigung
8. Juli 2024 (synoptische Darstellung)

Grundeigentümerschaft:

Reitsportanla9e Dietikon AG
eten durch Erich Keller

Sucherenweg 3

H- 8953 Dietikon

^7

Dietikon, H- ct '?-

Andrea Späh n

Spreiten bacherstrasse 1

8953 Dietikon

^
^_

Mit Zustimmung vom Stadtrat:

Der Stadtpräsident:

Roger Bach mann

Dietikon,

Die Stadtschreiberin:

Claudia Winkler

UyU/^Wyl^i^Li C- ^
Von der Baudirektion genehmigt am:

ur ̂ r^Baudirektion:
l

Zürich,

-6. Jan. 2025

z/

\
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Rechtskräftige SBV Teiländerung SBV (Entwurf) Bemerkungen 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen  

Art. 1 Geltungsbereich 

1 Für das Gebiet gilt ein privater Gestal-
tungsplan im Sinne von § 85 des Pla-
nungs- und Baugesetzes (PBG). Die-
ser umfasst den im Situationsplan dar-
gestellten Geltungsbereich. 

2 Der Gestaltungsplan besteht aus den 
nachfolgenden Vorschriften und dem 
zugehörigen Situationsplan im Mass-
stab 1:1’000. 

Art. 1 Geltungsbereich 

1 Für das Gebiet gilt ein privater Gestal-
tungsplan im Sinne von § 85 des Pla-
nungs- und Baugesetzes (PBG). Die-
ser umfasst den im Situationsplan dar-
gestellten Geltungsbereich. 

2 Der Gestaltungsplan besteht aus den 
nachfolgenden Vorschriften und dem 
zugehörigen Situationsplan im Mass-
stab 1:1’000. 

 

Keine Änderung. 

Art. 2 Ergänzendes Recht 

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes 
regelt, sind die Bestimmungen der BZO 
der Stadt Dietikon sowie das übergeord-
nete kantonale und eidgenössische 
Recht massgebend. 

Art. 2 Ergänzendes Recht 

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes 
regelt, sind die Bestimmungen der 
BZO der Stadt Dietikon sowie das 
übergeordnete kantonale und eidge-
nössische Recht massgebend. In Be-
zug auf die Begrifflichkeiten und Mess-
weisen gilt weiterhin die alte Fassung 
des PBG in Kraft bis 28. Februar 2017 
inkl. der Allgemeinen Bauverordnung 
(ABV) und der Besonderen Bauverord-
nung II (BBV II), im Übrigen sind die ak-
tuellen Bestimmungen des PBG und 
der dazugehörigen Verordnungen an-
wendbar. 

 

Der GP Fondli basiert 

nicht auf den IVHB-harmo-

nisierten Begriffen des 

kantonalen PBG, der ABV 

und der BBV II in Kraft seit 

dem 1. März 2017. Zur Klä-

rung daher der Hinweis, 

dass in Bezug auf die Be-

grifflichkeiten und Mess-

weisen auch nach der Tei-

länderung weiterhin das 

aPBG gültig ist. 

Art. 3 Zweck 

Mit dem Gestaltungsplan Fondli soll 

- Ein zeitgemässes und wirtschaftliches 
Reitsportzentrum sowie der Weiterbe-
stand der Reitgesellschaft «An der 
Limmat» ermöglicht werden; 

- Die in der Bau- und Zonenordnung de-
finierte Überbauungsziffer erhöht wer-
den; 

- Die Parkierungssituation gesamtheit-
lich betrachtet und geregelt werden. 

Art. 3 Zweck 

Mit dem Gestaltungsplan Fondli soll 

- Ein zeitgemässes und wirtschaftliches 
Reitsportzentrum sowie der Weiterbe-
stand der Reitgesellschaft «An der 
Limmat» ermöglicht werden; 

- Die in der Bau- und Zonenordnung de-
finierte Überbauungsziffer erhöht wer-
den; 

- Die Parkierungssituation gesamtheit-
lich betrachtet und geregelt werden. 

 

Keine Änderung. 
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Nutzweise, Abmessungen und 
Gestaltung 

Nutzweise, Abmessungen und 
Gestaltung 

 

Art. 4 Nutzweise 

1 Im Geltungsbereich des Gestaltungs-
plans sind Nutzweisen erlaubt, die in 
direktem Zusammenhang mit der je-
weiligen Sportanlage stehen. 

2 Wohnnutzungen sind nur für standort-
gebundene Betriebsangehörige er-
laubt, sofern sie für den Unterhalt und 
die Sicherheit der Anlage notwendig 
sind. Sie sind ausschliesslich im Zu-
sammenhang mit den bestehenden 
Wohngebäuden Ass.-Nrn. 1334 und 
2118 zulässig. 

Art. 4 Nutzweise 

1 Im Geltungsbereich des Gestaltungs-
plans sind Nutzweisen erlaubt, die in 
direktem Zusammenhang mit der je-
weiligen Sportanlage stehen. 

2 Wohnnutzungen sind nur für standort-
gebundene Betriebsangehörige erlaubt, 
sofern sie für den Unterhalt und die Si-
cherheit der Anlage notwendig sind. Sie 
sind ausschliesslich im Zusammenhang 
mit den bestehenden Wohngebäuden 
Ass.-Nrn. 1334 und 2118 zulässig. 

 

 

Für die Sicherheit der 

(Reit-)Anlage ist nicht er-

forderlich, dass Betriebs-

angehörige vor Ort in die-

sem Wohngebäude leben. 

D.h., für den Reitbetrieb 

sind keine standortgebun-

denen Wohnnutzungen 

notwendig, weshalb Art. 4 

Abs. 2 zu streichen ist. 

 

Art. 5 Baubereiche A – G 

1 Gebäude und Gebäudeteile sind inner-
halb der durch Mantellinien und Ge-
bäude- und Firsthöhen definierten 
Baubereiche anzuordnen. 

2 Gebäude dürfen unter Berücksichti-
gung der Abstände gemäss § 265 PBG 
ohne Rücksicht auf Abstandsbestim-
mungen an die Mantellinien gestellt 
werden. Sicherzustellen sind feuerpo-
lizeilich sowie lufthygienisch einwand-
freie Verhältnisse. 

3 Dachvorsprünge und Vordächer dürfen 
die Baubereiche um max. 1.5 m über-
ragen. Es sind nur Sattel- und Pultdä-
cher zulässig. 

4 Im Baubereich A ist ein überdeckter 
Reitplatz mit umlaufendem Zuschauer-
bereich zulässig. Er ist auf mindestens 
drei Seiten offen zu gestalten. 

5 Im Baubereich B1, B2 und C2 sind Bau-
ten und Anlagen zulässig, die in direk-
tem Zusammenhang mit dem Betrieb 
eines Pferdebetriebs stehen und deren 
Nutzweisen höchstens geringfügig stö-
rende Geruchs- und Lärmemissionen 
(Planungswert) verursachen. Dies sind 
insbesondere Aufenthalts- und Büro-
räume, Garderoben und sanitäre 

Art. 5 Baubereiche A – G 

1 Gebäude und Gebäudeteile sind inner-
halb der durch Mantellinien und Ge-
bäude- und Firsthöhen definierten Bau-
bereiche anzuordnen. 

2 Gebäude dürfen unter Berücksichtigung 
der Abstände gemäss § 265 PBG ohne 
Rücksicht auf Abstandsbestimmungen 
an die Mantellinien gestellt werden. Si-
cherzustellen sind feuerpolizeilich so-
wie lufthygienisch einwandfreie Ver-
hältnisse. 

3 Dachvorsprünge und Vordächer dürfen 
die Baubereiche um max. 1.5 m über-
ragen. Es sind nur Sattel- und Pultdä-
cher zulässig. 

4 Im Baubereich A ist ein überdeckter 
Reitplatz mit umlaufendem Zuschauer-
bereich zulässig. Er ist auf mindestens 
drei Seiten offen zu gestalten. 

5 Im Baubereich B1, B2 und C2 sind Bau-
ten und Anlagen zulässig, die in direk-
tem Zusammenhang mit dem Betrieb 
eines Pferdebetriebs stehen und deren 
Nutzweisen höchstens geringfügig stö-
rende Geruchs- und Lärmemissionen 
(Planungswert) verursachen. Dies sind 
insbesondere Aufenthalts- und Büro-
räume, Garderoben und sanitäre 

 

 

Keine Änderung. 
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Einrichtungen, Sattelkammern und La-
gerräume. 

6 In den Baubereichen C1, C3, D und E 
sind Bauten und Anlagen zulässig, de-
ren Nutzweisen in direktem Zusam-
menhang mit dem Betrieb eines Pfer-
debetriebs stehen. Dies sind insbeson-
dere Aufenthalts- und Büroräume, 
Garderoben und sanitäre Einrichtun-
gen, Sattel- und Futterkammern, La-
gerräume, Stallungen, Ausläufe, Lage-
rungsplätze für Mist und einen Zirkel. 

7 Ist die Fassade in den Baubereichen C1 
und C2 länger als 15.00 m, so ist der 
Grenzabstand gegenüber Parzelle 
Kat.-Nr. 6109 von 5.00 m um ¼ der 
Mehrlänge, höchstens auf 10.00 zu er-
höhen. 

8 In den Baubereichen F und G sind nur 
zonenkonforme Bauten und Anlagen 
zulässig, deren Nutzweisen Art. 4 
Abs. 1 entsprechen. 

9 In den Baubereichen gelten folgende 
Grundmasse: 

 

Einrichtungen, Sattelkammern und La-
gerräume. 

6 In den Baubereichen C1, C3, D und E 
sind Bauten und Anlagen zulässig, de-
ren Nutzweisen in direktem Zusam-
menhang mit dem Betrieb eines Pfer-
debetriebs stehen. Dies sind insbeson-
dere Aufenthalts- und Büroräume, Gar-
deroben und sanitäre Einrichtungen, 
Sattel- und Futterkammern, Lager-
räume, Stallungen, Ausläufe, Lage-
rungsplätze für Mist und einen Zirkel. 

7 Ist die Fassade in den Baubereichen C1 
und C2 länger als 15.00 m, so ist der 
Grenzabstand gegenüber Parzelle 
Kat.-Nr. 6109 von 5.00 m um ¼ der 
Mehrlänge, höchstens auf 10.00 zu er-
höhen. 

8 In den Baubereichen F und G sind nur 
zonenkonforme Bauten und Anlagen 
zulässig, deren Nutzweisen Art. 4 
Abs. 1 entsprechen. 

9 In den Baubereichen gelten folgende 
Grundmasse: 

 

Art. 6 Baubereiche I – II 

In den Baubereichen I – II sind ein Sand-
platz mit einer Abmessung von maximal 
20.00 x 40.00 m sowie Ausläufe zulässig. 

Art. 6 Baubereiche I – II 

In den Baubereichen I – II sind ein Sand-
platz mit einer Abmessung von maximal 
20.00 x 40.00 m sowie Ausläufe zulässig 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 7 Bestehende, zonenwidrige 
Wohngebäude 

Die beiden Wohngebäude mit den Ass.-
Nrn. 1334 und 2118 sind gemäss 
Art. 24 ff. RPG zu beurteilen. 

Art. 7 Bestehende, zonenwidrige 
Wohngebäude 

Die beiden Wohngebäude mit den Ass.-
Nrn. 1334 und 2118 sind gemäss 
Art. 24 ff. RPG zu beurteilen. 

 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 8 Reitsportanlässe Art. 8 Reitsportanlässe  
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Pro Jahr sind maximal vier Reitsportan-
lässe zulässig. 

Pro Jahr sind maximal vier Reitsportan-
lässe zulässig. 

Keine Änderung. 

Art. 9 Überbauungsziffer 

Es ist eine Überbauungsziffer von max. 
17% pro Parzelle zulässig. 

Art. 9 Überbauungsziffer 

Es ist eine Überbauungsziffer von max. 
17% pro Parzelle zulässig. 

 

 

Keine Änderung. 

Umgebung und Gestaltung Umgebung und Gestaltung  

Art. 10 Freifläche 

1 Die im Situationsplan bezeichnete Frei-
fläche dient der Weidehaltung und der 
Futtermilchproduktion für die gewerbli-
che Pferdehaltung. Versickerungs- 
und Retentionsanlagen sind ebenfalls 
zulässig. 

2 In der Freifläche der Parzellen Kat.-Nrn. 
6109 und 12063 ist neben den Nutz-
weisen gemäss Abs. 1 auch die Gar-
tennutzung zulässig. 

Art. 10 Freifläche 

1 Die im Situationsplan bezeichnete Frei-
fläche dient der Weidehaltung und der 
Futtermilchproduktion für die gewerbli-
che Pferdehaltung. Versickerungs- und 
Retentionsanlagen sind ebenfalls zu-
lässig. 

2 In der Freifläche der Parzellen Kat.-Nrn. 
6109 und 12063 ist neben den Nutzwei-
sen gemäss Abs. 1 auch die Gartennut-
zung zulässig. 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 11 Springfläche 

1 Als Springplatz darf nur die im Situati-
onsplan als solche bezeichnete Fläche 
genutzt werden. 

Art. 11 Springfläche 

1 Als Springplatz darf nur die im Situati-
onsplan als solche bezeichnete Fläche 
genutzt werden. 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 12 Ökologische Ausgleichsmass-
nahme 

1 Im Rahmen des Baubewilligungsver-
fahrens im Baubereich A ist die im Si-
tuationsplan bezeichnete ökologische 
Ausgleichsmassnahme umzusetzen. 

2 Bei Realisierung der mittels Baulinie ge-
sicherten Umfahrung ist die ökologi-
sche Ausgleichsmassnahme durch die 
Eigentümer der Parzelle Kat.-Nr. 
12064 anderweitig zu ersetzen. 

Art. 12 Ökologische Ausgleichsmass-
nahme 

1 Im Rahmen des Baubewilligungsverfah-
rens im Baubereich A ist die im Situati-
onsplan bezeichnete ökologische Aus-
gleichsmassnahme umzusetzen. 

2 Bei Realisierung der mittels Baulinie ge-
sicherten Umfahrung ist die ökologische 
Ausgleichsmassnahme durch die Eigen-
tümer der Parzelle Kat.-Nr. 12064 ander-
weitig zu ersetzen. 

 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 13 Umgebungsgestaltung 

1 Ökologisch und landschaftlich wertvolle 
Elemente sind zu erhalten oder, wenn 
nicht anders möglich, durch 

Art. 13 Umgebungsgestaltung 

1 Ökologisch und landschaftlich wertvolle 
Elemente sind zu erhalten oder, wenn 
nicht anders möglich, durch 

 

 

Keine Änderung. 
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angemessenen Ersatz auf dem Areal 
wiederherzustellen. 

2 Einzelbäume sind zu erhalten oder, 
wenn nicht anders möglich, durch an-
gemessenen Ersatz auf dem Areal 
wiederherzustellen. 

3 Es sind einheimische, standortgerechte 
Pflanzen zu verwenden und die Ver-
wendung von Zuchtformen und Hybri-
den ist nicht zulässig. 

angemessenen Ersatz auf dem Areal 
wiederherzustellen. 

2 Einzelbäume sind zu erhalten oder, 
wenn nicht anders möglich, durch an-
gemessenen Ersatz auf dem Areal wie-
derherzustellen. 

3 Es sind einheimische, standortgerechte 
Pflanzen zu verwenden und die Verwen-
dung von Zuchtformen und Hybriden ist 
nicht zulässig. 

Art. 14 Beleuchtung 

Aussenbeleuchtungen sind auf eine Mini-
mum zu beschränken und so zu gestal-
ten, dass unnötige Lichtemissionen mög-
lichst vermieden werden. 

Art. 14 Beleuchtung 

Aussenbeleuchtungen sind auf eine Mini-
mum zu beschränken und so zu gestal-
ten, dass unnötige Lichtemissionen mög-
lichst vermieden werden. 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 15 Verkehrsfläche 

Die im Situationsplan bezeichnete Ver-
kehrsfläche dient der Erschliessung, als 
Umschlagsplatz und dergleichen. 

Art. 15 Verkehrsfläche 

Die im Situationsplan bezeichnete Ver-
kehrsfläche dient der Erschliessung, als 
Umschlagsplatz und dergleichen. 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 16 Parkierung 

1 Auf der Parzelle Kat.-Nr. 12064 sind 
mindestens 20 Parkplätze und maxi-
mal 34 Parkplätze sowie Abstellflä-
chen für 12 Pferdetransporter zu er-
stellen. Parkplätze und Abstellfläche 
sind bestehend oder in den im Situati-
onsplan bezeichneten Bereichen für 
Parkplätze und Abstellfläche für Pfer-
detransporter anzuordnen. 

2 Auf den Parzellen Kat.-Nrn. 6109 und 
12063 richtet sich die Anzahl Park-
plätze nach der BZO der Stadt Diet-
ikon. 

Art. 16 Parkierung 

1 Auf der Parzelle Kat.-Nr. 12064 sind 
mindestens 20 Parkplätze und maxi-
mal 34 Parkplätze sowie Abstellflächen 
für 12 Pferdetransporter zu erstellen. 
Parkplätze und Abstellfläche sind be-
stehend oder in den im Situationsplan 
bezeichneten Bereichen für Parkplätze 
und Abstellfläche für Pferdetransporter 
anzuordnen. 

2 Auf den Parzellen Kat.-Nrn. 6109 und 
12063 richtet sich die Anzahl Parkplätze 
nach der BZO der Stadt Dietikon. 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 17 Fusswege 

Die im Situationsplan bezeichneten Fuss-
wege sind als solche zu gestalten und 
dauernd für die Benützung freizuhalten. 

Art. 17 Fusswege 

Die im Situationsplan bezeichneten Fuss-
wege sind als solche zu gestalten und 
dauernd für die Benützung freizuhalten. 

 

 

Keine Änderung. 



 

7 

Art. 18 Uferstreifen 

Innerhalb des Uferstreifens kommt Art. 
41c Abs. 1 und 2 GschV zur Anwendung. 

Art. 18 Uferstreifen 

Innerhalb des Uferstreifens kommt Art. 
41c Abs. 1 und 2 GschV zur Anwendung 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 19 Boden 

1 Wenn die bewilligte Nutzung einer 
Baute oder Anlage aufgegeben wird, 
muss die ursprüngliche standorttypi-
sche Bodenfruchtbarkeit wieder herge-
stellt werden. Die Wiederherstellungs-
pflicht ist im Grundbuch anzumerken. 

2 Bodenaushub ist für die Wiederherstel-
lung der Böden vor Ort zu sichern oder 
andernorts für eine Erweiterung der 
zonenkonformen Nutzungseignung 
von anthropogen veränderten Böden 
zu verwerten. 

3 Für die Projektierung bodenrelevanter 
Arbeiten und den Umgang mit Boden-
material bei Aushub, Umschlag und 
Einbau sind die Richtlinien für Boden-
rekultivierungen des Kantons Zürich 
vom Mai 2003 massgebend. 

4 Im Baubewilligungsverfahren sind die 
bodenrelevanten Arbeiten auszuwei-
sen und vom Kanton bewilligen zu las-
sen. 

Art. 19 Boden 

1 Wenn die bewilligte Nutzung einer 
Baute oder Anlage aufgegeben wird, 
muss die ursprüngliche standorttypi-
sche Bodenfruchtbarkeit wieder herge-
stellt werden. Die Wiederherstellungs-
pflicht ist im Grundbuch anzumerken. 

2 Bodenaushub ist für die Wiederherstel-
lung der Böden vor Ort zu sichern oder 
andernorts für eine Erweiterung der zo-
nenkonformen Nutzungseignung von 
anthropogen veränderten Böden zu 
verwerten. 

3 Für die Projektierung bodenrelevanter 
Arbeiten und den Umgang mit Boden-
material bei Aushub, Umschlag und 
Einbau sind die Richtlinien für Boden-
rekultivierungen des Kantons Zürich 
vom Mai 2003 massgebend. 

4 Im Baubewilligungsverfahren sind die 
bodenrelevanten Arbeiten auszuweisen 
und vom Kanton bewilligen zu lassen. 

 

 

Keine Änderung. 

Art. 20 Hochwasserschutz 

Bei Bauvorhaben in den Baubereichen D, 
E, G und II ist im Baubewilligungsverfah-
ren die Hochwassersicherheit nachzu-
weisen. 

Art. 20 Hochwasserschutz 

Bei Bauvorhaben in den Baubereichen D, 
E, G und II ist im Baubewilligungsverfah-
ren die Hochwassersicherheit nachzuwei-
sen. 

 

 

Keine Änderung. 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen  

Art. 21 Inkrafttreten 

Der Gestaltungsplan tritt am Tag nach 
der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

Art. 21 Inkrafttreten 

Der Gestaltungsplan tritt am Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Keine Änderung. 
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1. Einleitung 

1.1 Anlass und Gegenstand 

lm Jahr 2016 wurde der private Gestaltungsplan Fondli («GP Fondli») vom Gemeinderat Dietikon 

festgesetzt [Anhang 1]. Die Festsetzung des GP Fondli erfolgte, um ein zeitgemässes und wirtschaft-

liches Reitsportzentrum sowie den Weiterbestand der Reitgesellschaft «An der Limmat» zu ermög-

lichen, die in der Bau- und Zonenordnung definierte Überbauungsziffer erhöhen und eine gesamt-

heitliche Betrachtung und Regelung der Parkierungssituation sicherstellen zu können. 

Gemäss der geltenden Bestimmung von Art. 4 der zum GP Fondli gehörenden Vorschriften 

(«GPV») sind im Geltungsbereich des GP Fondli nur Nutzweisen erlaubt, die in direktem Zusam-

menhang mit der jeweiligen Sportanlage stehen, wobei Wohnnutzungen nur für standortgebun-

dene Betriebsangehörige vorgesehen sind, sofern sie für den Unterhalt und die Sicherheit der 

Anlage notwendig sind. Darüber hinaus sind Wohnnutzungen derzeit ausschliesslich im Zusam-

menhang mit den bestehenden Wohngebäuden Ass.-Nrn. 1334 und 2118 zulässig. 

Das Grundstück Kat.-Nr. 12063 wird unabhängig von der Reitsportanlage auf dem benachbarten 

Grundstück genutzt. Seit der Veräusserung des (heutigen) Grundstücks Kat.-Nr. 12064 von Andrea 

Spahn an die Reitsportanlage Dietikon AG weist das Grundstück Kat.-Nr. 12063 keinen direkten 

Zusammenhang (mehr) zur Reitsportanlage auf. So wird das sich darauf befindende Wohngebäude 

Ass.-Nr. 1334 seit zehn Jahren zu Wohnzwecken genutzt. Ein Bedarf an Wohnraum für Betriebsan-

gehörige der Reitsportanlage besteht seitens der Eigentümerschaft des benachbarten Grundstücks 

Kat.-Nr. 12064 nicht. Genauso wenig besteht eine Notwendigkeit zur Wohnnutzung für standortge-

bundene Betriebsangehörige für den Unterhalt und die Sicherheit der Reitsportanlage. 

1.2 Gestaltungsplanperimeter sowie Eigentums- und Nutzungsverhältnisse 

Der Gestaltungsplanperimeter umfasst die Liegenschaften Kat.-Nrn. 6109, 12063 und 12064 in Diet-

ikon. Eigentümerin des Grundstücks Kat.-Nr. 12063 ist Andrea Spahn, welche das sich darauf be-

findende Wohngebäude seit mehreren Jahren zu Wohnzwecken nutzt. Das Grundstück Kat.-

Nr. 6109 steht im Eigentum von Katharina Bollinger. Die Reitsportanlage Dietikon AG ist Eigentüme-

rin des Grundstücks Kat.-Nr. 12064, auf welchem das Reitsportzentrum Fondli1 betrieben wird. Das 

Grundstück wird auch von der Reitgesellschaft «An der Limmat» genutzt.2 

Die vorgesehene Teiländerung umfasst lediglich eine Änderung in Bezug auf die Nutzweise der be-

stehenden Bauten (Ass.-Nr. 1334 respektive Ass.-Nr. 2118) auf der Liegenschaft Kat.-Nr. 12063 res-

pektive Kat.-Nr. 6109, wobei der bestehende Gestaltungsplanperimeter (rot umrahmt) unverändert 

bleibt. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Vgl. www.fondli.ch 
2 Vgl. www.rgl.ch 
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Abb. 1: Auszug aus dem Geoportal des Kantons Zürich, Amtliche Vermessung, Liegenschaften Kat.-

Nrn. 6109, 12063 und 12064, Dietikon 

1.3 Zielsetzungen 

Die Abänderung oder Teiländerung eines (privaten) Gestaltungsplans ist grundsätzlich zulässig. So 

sollen Planung und Wirklichkeit von Zeit zu Zeit durch Revision miteinander in Übereinstimmung 

gebracht werden können. Ein Anspruch der Grundeigentümer auf Abänderung eines Gestaltungs-

plans besteht dann, wenn sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben (vgl. Art. 21 Abs. 2 RPG). 

Dies ist der Fall, wenn entweder die tatsächlichen oder rechtlichen Umstände, die der Planfestset-

zung zugrunde gelegen haben, zu wesentlichen Teilen dahingefallen sind, oder wenn neue bedeu-

tende Bedürfnisse entstanden sind. 

Mit der vorgesehenen Teiländerung des Gestaltungsplans Fondli soll den tatsächlichen Gegeben-

heiten und den neuen (bedeutenden) Bedürfnisse der Grundeigentümer entsprochen werden. Na-

mentlich wird angestrebt, in Bezug auf die bestehenden Wohnbauten eine Wohnnutzung zu ermög-

lichen, die nicht an den Betrieb der Reitsportanlage geknüpft ist, so wie sie schon seit vielen Jahren 

ausgeübt wird.  

1.4 Inhalt der Teiländerung des Gestaltungsplans Fondli 

Als verbindliche Bestandteile beinhaltet die Teiländerung des Gestaltungsplans Fondli die angepass-

ten Vorschriften (GPV vom 8. Juli 2024) [Anhang 2]. Der bestehende Situationsplan der Planwerk-

stadt AG vom 7. Juni 2016 («Situationsplan vom 7. Juni 2016») im Massstab 1:1'000 [Anhang 1] 

bleibt unverändert bestehen und ist zur Information beigelegt. Erläuternde Grundlage dazu ist der 

vorliegende Planungsbericht. 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1 Richtplanung 

Im kantonalen Richtplan3 wird der Gestaltungsplanperimeter als Landwirtschaftsgebiet und teilweise 

als Fruchtfolgefläche ausgewiesen. Zudem ist im Perimeter der Richtplaneintrag von einer zweistrei-

figen Hauptverkehrsstrasse (Westumfahrung Dietikon) mit einem mittel- bis langfristigen Realisie-

rungshorizont enthalten.  

Im regionalen Richtplan (Verkehr)4 ist die Spreitenbacherstrasse als Radweg bezeichnet.  

Im kommunalen Richtplan5 wird ein Teil des Familiengartenwegs als «Bruno-Weber-Weg» bezeich-

net und die Spreitenbacherstrasse als allgemeiner Fussweg ausgeschieden. 

2.2 Bau- und Zonenordnung 

Die Liegenschaften Kat.-Nrn. 6109, 12063 und 12064 in Dietikon liegen in der Erholungszone Sport 

(ES). In der Erholungszone Sport sind grundsätzlich nur Bauten erlaubt, die im direkten Zusammen-

hang mit den jeweiligen Sportanlagen stehen. Dabei sind Wohnnutzungen nur für standortgebun-

dene Betriebsangehörige zulässig, sofern sie für den Unterhalt und die Sicherheit der Anlage not-

wendig sind. Sie sind in jedem Fall auf ein Minimum zu beschränken (Art. 25a BZO6). 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3 Richtplan des Kantons Zürich (Beschluss des Kantonsrats, Stand: 6. Februar 2023) 
4 Regionaler Richtplan, Limmattal, Verkehr (Beschluss des Regierungsrats vom 4. Oktober 2017, RRB Nr. 925/2017) 
5 Kommunaler Richtplan der Stadt Dietikon, Fussverkehr (vom Gemeinderat am 3. Februar 2022 festgesetzt und von der Baudirek-

tion am 20. Oktober 2022 genehmigt [BDV Nr. 0494/22]) 
6 Bauordnung der Stadt Dietikon vom 19. März 1987 (Stand 30 Januar 2014)  
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Abb. 2: Auszug aus dem Zonenplan der Stadt Dietikon (vom Gemeinderat am 28. März 1996 festgesetzt 

und vom Regierungsrat mit Beschluss vom 21. August 1996 genehmigt) 

2.3 Gewässerschutzbereich Au 

Die Liegenschaften Kat.-Nrn. 6109, 12063 und 12064 in Dietikon liegen im Gewässerschutzbereich 

Au, welcher die nutzbaren unterirdischen Gewässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Rand-

gebiete umfasst. 

 

 

Abb. 3: Auszug aus dem Geoportal des Kantons Zürich, Gewässerschutzkarte, Liegenschaften Kat.-

Nrn. 6109, 12063 und 12064, Dietikon 
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2.4 Uferstreifen 

Das eingedolte Scheidwegbächli Nr. 10337.0 liegt teilweise im Perimeter des Gestaltungsplans 

Fondli. Der eingedolte Teischlibach Nr. 10305.0 beeinflusst durch seine Lage nahe am Gestaltungs-

planperimeter die Festlegungen des Gestaltungsplans Fondli.  

 

 

Abb. 4: Auszug aus dem Geoportal des Kantons Zürich, Öffentliche Oberflächengewässer und Gewässer-

raum, Liegenschaften Kat.-Nrn. 6109, 12063 und 12064, Dietikon 

2.5 Hochwassergefährdung 

Das Gestaltungsplangebiet wird vom Scheidwegbächli durchflossen. Zudem fliesst südlich unterhalb 

des Gestaltungsplanperimeters der Teischlibach. Gemäss Gefahrenkarte liegt im südlichen Bereich 

des Gestaltungsperimeters eine geringe Gefährdung durch Hochwasser vor.  
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Abb. 5: Auszug aus dem Geoportal des Kantons Zürich, Naturgefahrenkarten: Synoptische Gefahren-

karte, Liegenschaften Kat.-Nrn. 6109, 12063 und 12064, Dietikon 

2.6 Fruchtfolgeflächen (FFF) 

Ein Teil der Liegenschaft Kat.-Nr. 12064 ist als bedingte Fruchtfolgefläche (Nutzungseignungsklasse 

6) ausgewiesen.  
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Abb. 6: Auszug aus dem Geoportal des Kantons Zürich, Fruchtfolgeflächen (FFF), Liegenschaften Kat.-

Nrn. 6109, 12063 und 12064, Dietikon 

2.7 Lufthygiene  

Nach Anhang 2 Ziff. 51 LRV7 müssen bei der Errichtung von Anlagen die nach den anerkannten 

Regeln der Tierhaltung erforderlichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen eingehalten werden. 

Als solche Regeln gelten insbesondere die Empfehlungen der Eidgenössischen Forschungsanstalt 

für Betriebswirtschaft und Landtechnik (FAT). Die LRV und der FAT-Bericht Nr. 476 «Mindestab-

stände von Tierhaltungsanlagen» aus dem Jahr 1995 legen die Mindestabstände zu Bauzonen oder 

Nachbarliegenschaften im Sinne der vorsorglichen Emissionsbegrenzung nach Art. 3 LRV fest.  

Die Mindestabstände gelten gemäss Anhang 2 Ziff. 51 LRV für alle neuen Anlagen der bäuerlichen 

Tierhaltung und der Intensivhaltung. Als neue Anlagen gelten gemäss Art. 2 Abs. 4 LRV auch beste-

hende Anlagen, die umgebaut, erweitert oder instand gestellt werden, wenn dadurch höhere oder 

andere Emissionen zu erwarten sind oder mehr als die Hälfte der Kosten aufgewendet wird, die eine 

neue Anlage verursachen würde. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7 Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1). 
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2.8 Lärmbelastung 

Die Liegenschaften Kat.-Nrn. 12063 und 6109 sowie eine Teilfläche der Liegenschaft Kat.-Nr. 12064 

sind gemäss BZO bzw. geltendem Zonenplan der Stadt Dietikon8 der Lärmempfindlichkeitsstufe II 

zugeordnet. 

Im Anhang 6 LSV9 werden die Belastungsgrenzwerte für Industrie- und Gewerbelärm wie folgt fest-

gelegt: 

 

2.9 Tierschutzgesetzgebung 

Die Tierschutzgesetzgebung umfasst das Tierschutzgesetz10 und die Tierschutzverordnung11. Im 

Anhang 1 Tabelle 7 TSchV ist geregelt, wieviel Fläche, welche Raumhöhe und wieviel Auslauffläche 

pro Pferd (abgestuft nach Widerristhöhe) mindestens zur Verfügung gestellt werden müssen. 

3. Erläuterungen zu den Teiländerungen des Gestaltungsplans 

3.1 Allgemeines 

Der bestehende Gestaltungsplan Fondli soll nur in Bezug auf die Nutzweise der bestehenden Wohn-

gebäude auf dem Grundstück Kat.-Nr. 12063 und Kat.-Nr. 6109 angepasst werden. Weitere materi-

elle Anpassungen sind nicht vorgesehen.  

3.2 Situationsplan 1:1'000 

Am bestehenden Situationsplan 1:1'000 der Planwerkstadt AG vom 7. Juni 2016 («Situationsplan 

vom 7. Juni 2016») sind keine Anpassungen vorzunehmen. Der Situationsplan vom 7. Juni 2016 

bleibt verbindlicher Bestandteil des angepassten Gestaltungsplans Fondli [Anhang 1] auch zu den 

angepassten Gestaltungsplanvorschriften. 

3.3 Vorschriften 

Die Vorschriften zum angepassten Gestaltungsplan bleiben mit Ausnahme von Art. 2 und Art. 4 

Abs. 2 GPV unverändert. In Bezug auf die gleichbleibenden Bestimmungen wird auf den Bericht 

nach Art. 47 RPV der Planwerkstadt AG vom 7. Juni 2016 («Erläuternder Bericht vom 7. Juni 2016») 

verwiesen (vgl. dort Ziff. 4) [Anhang 1]. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8 Zonenplan der Stadt Dietikon (vom Gemeinderat am 28. März 1996 festgesetzt und vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2497 

vom 21. August 1996 genehmigt). 
9 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41). 
10 Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG; SR 455). 
11 Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1). 
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Vorzunehmen sind die folgenden Teiländerungen: 

Rechtskräftige GPV Teiländerung GPV 

Art. 2 Ergänzendes Recht 

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes regelt, 

sind die Bestimmungen der BZO der Stadt Diet-

ikon sowie das übergeordnete kantonale und 

eidgenössische Recht massgebend. 

Art. 2 Ergänzendes Recht 

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes regelt, 

sind die Bestimmungen der BZO der Stadt Diet-

ikon sowie das übergeordnete kantonale und 

eidgenössische Recht massgebend. In Bezug 

auf die Begrifflichkeiten und Messweisen gilt 

weiterhin die alte Fassung des PBG in Kraft bis 

28. Februar 2017 inkl. der Allgemeinen Bauver-

ordnung (ABV) und der Besonderen Bauverord-

nung II (BBV II), im Übrigen sind die aktuellen 

Bestimmungen des PBG und der dazugehöri-

gen Verordnungen anwendbar. 

Art. 4 Nutzweise 

2 Wohnnutzungen sind nur für standortgebun-

dene Betriebsangehörige erlaubt, sofern sie 

für den Unterhalt und die Sicherheit der An-

lage notwendig sind. Sie sind ausschliesslich 

im Zusammenhang mit den bestehenden 

Wohngebäuden Ass.-Nrn. 1334 und 2118 zu-

lässig. 

Art. 4 Nutzweise 

2. Wohnnutzungen sind nur für standortgebun-

dene Betriebsangehörige erlaubt, sofern sie 

für den Unterhalt und die Sicherheit der An-

lage notwendig sind. Sie sind ausschliesslich 

im Zusammenhang mit den bestehenden 

Wohngebäuden Ass- Nrn. 1334 und 2118 zu-

lässig.  

 

4. Gesamtbeurteilung 

4.1 Auswirkungen der Teiländerungen des Gestaltungsplans auf den IST-Zustand 

Die vorgesehenen Anpassungen stellen eine unerhebliche (Teil-)Änderung des Gestaltungsplans 

Fondli dar und dienen lediglich dazu, die Wohnnutzung im Zusammenhang mit den bestehenden 

Wohngebäuden Ass.-Nr. 1334 auf dem Grundstück Kat.-Nr. 12063 und Ass.-Nr. 2118 auf dem 

Grundstück Kat-Nr. 6109 ohne Anknüpfung an die Reitsportanlage zu ermöglichen. Darüber hinaus 

erfolgen keine weiteren materiellen Anpassungen am Gestaltungsplan Fondli. Insbesondere bleiben 

die Nutzweisen in Bezug auf die anderen vom Gestaltungsperimeter erfassten Grundstücke unver-

ändert. Zudem ist das Grundstück Kat.-Nr. 12063 bereits zu mehr als 17% bebaut und kann damit 

nicht weiter ausgenützt werden (vgl. hierzu Ziff. 5.2 des Erläuternder Berichts der Planwerkstadt AG 

vom 7. Juni 2016 zum GP Fondli [Anhang 1]). 

Die Teiländerung des Gestaltungsplans Fondli steht im Einklang mit den planungsrechtlichen The-

men (vgl. zu den Rahmenbedingungen Ziff. 2 oben): 

- Die Erholungszone ist eine Sondernutzungszone im Sinne von Art. 18 RPG. Beim beste-

henden Gebäude Ass.-Nr. 1334 auf dem Grundstück Kat.-Nr. 12063, welches im Jahr 1928 

errichtet wurde, handelt es sich um eine sog. bestehende zonenwidrige Baute ausserhalb 
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der Bauzone gemäss Art. 24c RPG, weshalb dieses Gebäude grundsätzlich in seinem Be-

stand geschützt ist. Die geplanten Anpassungen, welche sich nur auf dieses Gebäude be-

ziehen, sind auf einen konkreten, von der Bestandesgarantie umfassten Nutzungszweck 

(Wohnnutzung) beschränkt. Es geht damit weder eine Änderung oder Erweiterung beste-

hender Bauten einher noch wird dadurch eine Bauzone für Wohnnutzungen geschaffen. Mit-

hin schliesst die Teiländerung des Gestaltungsplans die von Bundesrechts wegen beste-

hende Kompetenz der kantonalen Behörde zur Bewilligung von Bauvorhaben ausserhalb 

der Bauzone (Art. 25 Abs. 2 RPG) im Gestaltungsperimeter nicht aus. Dementsprechend 

stehen die geplanten Anpassungen den Bestimmungen im Einklang mit Art. 24 ff. RPG. 

- Mit einem Gestaltungsplan kann eine von der zonenkonformen Bestimmung abweichende 

Nutzweise festgelegt werden. Insoweit stehen die vorgesehenen Anpassungen der überge-

ordneten Richtplanung und der kommunalen Nutzungsplanung nicht entgegen (vgl Ziff. 2.1 

und Ziff. 2.2 oben).  

- Sowohl der Gewässerschutzbereich Au als auch die Uferstreifen werden durch die vorgese-

hene Teiländerung des Gestaltungsplans Fondli nicht tangiert (vgl. Ziff. 2.3 und Ziff.  2.4 

oben). Ebenso wird durch die geplanten Anpassungen die als gering eingestufte Gefährdung 

durch Hochwasser nicht zusätzlich beeinträchtigt und sind insoweit keine Massnahmen zu 

ergreifen (vgl. Ziff. 2.5 oben). 

- Mit der vorgesehenen Teiländerung geht keine (zusätzliche) Beanspruch der Fruchtfolgeflä-

chen einher (vgl. Ziff. 2.6 oben). 

- Die geplanten Anpassungen zeitigen in Bezug auf die Lufthygiene und die Lärmbelastungen 

keine Auswirkungen (vgl. Ziff. 2.7 und Ziff. 2.8 oben). 

- Die Vorschriften zur Tierschutzgesetzgebung bleiben weiterhin eingehalten (vgl. Ziff. 2.9). 

4.2 Interessenabwägung 

Nachdem die Grundstücke Kat.-Nr. 12063 und Kat.-Nr. 6109 unabhängig von der Reitsportanlage 

auf dem benachbarten Grundstück seit Jahren als Wohngebäude genutzt werden und sie keinen 

direkten Zusammenhang (mehr) zur Reitsportanlage aufweisen, rechtfertigt sich die (an die neuen 

bedeutende Bedürfnisse angepasste) Teiländerung des GP Fondli. Ein Bedarf an Wohnraum für 

Betriebsangehörige der Reitsportanlage besteht seitens der Eigentümerschaft des benachbarten 

Grundstücks Kat.-Nr. 12064 nicht [vgl. Anhang 4]. Genauso wenig ist die Wohnnutzung für standort-

gebundene Betriebsangehörige für den Unterhalt und die Sicherheit der Reitsportanlage notwendig. 

Aufgrund der veränderten Verhältnisse erscheint die vorgesehen Teiländerung als sinnvoll und 

zweckmässig. 

Die beantragten Änderungen stehen dem Zweck des Gestaltungsplans Fondli nicht entgegen. lm 

Gegenteil: Der Betrieb eines zeitgemässen und wirtschaftlichen Reitsportzentrums wäre weiterhin 

gewährleistet. Genau so wenig ginge damit eine Änderung der Parkierungssituation einher. Darüber 

hinaus sind die beantragten Änderungen von untergeordneter Bedeutung und mit den Zielen und 

Grundsätzen der übergeordneten Nutzungsplanung vereinbar. 

Die Eigentümerschaft des Grundstücks Kat.-Nr. 12064, auf welchem sich die Reitsportanlage befin-

det, hat die Zustimmung zur beantragten Abänderung des GP Fondli erteilt [Anhang 4]. Schutzwür-

dige lnteressen der Eigentümerschaft des ebenfalls vom Gestaltungsplan betroffenen Grundstücks 

Kat.-Nr. 6109 sind nicht tangiert, diese profitiert von der Gleichbehandlung ihrer Wohnnutzung. 
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5. Verfahren 

5.1 Rechtliche Grundlagen 

Grundsätzlich hat die Abänderung oder Ergänzung eines Gestaltungsplans in der gleichen Form und 

im gleichen Verfahren zu erfolgen wie der ursprüngliche Gestaltungsplan. Dies ergibt sich aus dem 

in Art. 12 OR geregelten, allgemeinen Rechtsgrundsatz ausdrückenden Prinzip der einheitlichen 

Form. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ursprünglich einstimmig erlassene private Gestaltungspläne 

wiederum der Einstimmigkeit von sämtlichen privaten Grundeigentümern bedürfen, sondern es reicht 

ein Mehrheitsbeschluss nach Massgabe von Art. 85 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes des 

Kantons Zürich vom 7. September 1975 (PBG; LS 700.1). 

Die Eigentümerschaft des Grundstücks Kat.-Nr. 12064, auf welchem sich die Reitsportanlage befin-

det, hat die Zustimmung zur beantragten Abänderung des GP Fondli erteilt [Anhang 3]. Damit liegt 

der erforderliche Mehrheitsbeschluss vor. 

Gemäss § 86 PBG genügt bei geringen Abweichungen, wie hier, die Zustimmung der Exekutive. 

5.2 Öffentliche Auflage und Anhörung 

Der Stadtrat Dietikon verabschiedete mit Beschluss Nr. 2024-121 vom 8. April 2024 die Änderung 

des privaten Gestaltungsplans «Fondli» zuhanden der öffentlichen Auflage und Anhörung der ne-

bengeordneten Planungsträger gemäss § 7 PBG. 

Die öffentliche Auflage und Anhörung der Änderung des privaten Gestaltungsplans Fondli fand vom 

25. April bis 24. Juni 2024 statt. Während der 60-tägigen Auflagefrist gingen keine Einwendungen 

ein. Damit kann auf die Erstellung eines Berichts zu den nicht berücksichtigten Einwendungen ver-

zichtet werden. Im Rahmen der Anhörung der nebengeordneten Planungsträger wurden keine Ein-

wände vorgebracht, dies mit der Rückmeldung, dass keine Interessen der umliegenden Gemeinden 

tangiert seien. 

5.3 Kantonale Vorprüfung 

Die Änderung des privaten Gestaltungsplans «Fondli» wurde dem Amt für Raumentwicklung des 

Kantons Zürich am 17. April 2024 zur Vorprüfung eingereicht. Das Amt für Raumentwicklung des 

Kantons Zürich lud die anderweitig betroffenen kantonalen Amtsstellen zum Mitbericht ein und liess 

deren Stellungnahmen in die Vorprüfung einfliessen. Nach Ansicht des Amts für Raumentwicklung 

wird die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans Fondli als nicht notwendig eingestuft, weil das 

Anliegen der Grundeigentümerschaft bereits heute im Gestaltungsplan verankert sei. Im Vorprü-

fungsbericht wird dennoch auf einige Punkte hingewiesen bzw. werden Auflagen für ein allfälliges 

Genehmigungsverfahren aufgeführt, welche in den die Änderung des privaten Gestaltungsplans um-

fassenden Unterlagen wie folgt eingearbeitet wurden: 

In den Gestaltungsplanvorschriften: 

- Art. 2 GPV: Die Bestimmung wird insoweit angepasst, als die alte Fassung des PBG (in Kraft 

bis 28. Februar 2017) inkl. der Allgemeinden Bauverordnung (ABV) und der Besonderen 

Bauverordnung II (BBV II) lediglich in Bezug auf die Begrifflichkeiten und Messweisen mas-

sgebend bleibt, im Übrigen aber die aktuellen Bestimmungen des PBG und der dazugehöri-

gen Verordnungen gelten. 
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- Art. 4 GPV: Absatz 1 wird in seiner ursprünglichen Formulierung belassen und vom Zusatz 

«grundsätzlich» wird abgesehen, d.h., dass im Geltungsbereich des Gestaltungsplans Nutz-

weisen erlaubt sind, die in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Sportanlage stehen. 

Für den Reitbetrieb sind keine standortgebundenen Wohnnutzungen notwendig und soll ins-

besondere die Wohnnutzung in Bezug auf die bestehende Wohnbaute Ass.-Nr. 1334 auf der 

Liegenschaft Kat.-Nr. 12063 nicht an den Betrieb der Reitsportanlage geknüpft sein, wes-

halb Art. 4 Abs. 2 GPV ersatzlos gestrichen wird. Die bestehenden Wohnbauten (u.a. Ge-

bäude Ass.-Nr. 1334 auf dem Grundstück Kat.-Nr. 12063) sind nach Art. 7 GPV als Wohn-

bauten gesichert und können im Rahmen des RPG geändert werden.  

- Art. 5 Abs. 8 GPV: Da Art. 4 Abs. 2 GPV ersatzlos gestrichen wird, ergibt sich auch keine 

Änderung in Art. 5 Abs. 8 GPV, d.h., die alte Fassung von Art. 5 Abs. 8 GPV kann so belas-

sen werden. 

Im Erläuterungsbericht: 

- Kapitel 2.1, 2. Satz: Präzisierend wird festgehalten, dass im Perimeter der Richtplaneintrag 

von einer zweistreifigen Hauptverkehrsstrassen (Westumfahrung Dietikon) mit einem mittel- 

bis langfristigen Realisierungshorizont enthalten ist. 

5.4 Beschlussfassung und Genehmigung 

In Anbetracht der untergeordneten Anpassungen kann auf eine Wiederholung der öffentlichen Auf-

lage verzichtet werden. Aufgrund der geringen Abweichungen der Teilrevision des privaten Gestal-

tungsplans Fondli genügt die Beschlussfassung durch den Stadtrat Dietikon (vgl. Ziff. 5.1 oben). Die 

Unterlagen zur Änderung des privaten Gestaltungsplans Fondli sind dem Kanton zur Genehmigung 

vorzulegen. Die Planfestsetzung und der Genehmigungsentscheid der Baudirektion des Kantons 

Zürich werden durch die Stadt Dietikon gleichzeitig eröffnet (§ 5 Abs. 3 PBG). Am Tag nach der 

Eröffnung beginnt für die Festsetzung und die Genehmigung die 30-tägige Frist zur Einreichung ei-

nes Rekurses zu laufen. Sofern keine Rekurse eingegangen sind, kann das Inkrafttreten durch die 

Stadt Dietikon publiziert werden. Am Tag nach der Publikation tritt die Teilrevision des privaten Ge-

staltungsplan in Rechtskraft.  
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6. Anhänge 

Anhang 1 Privater Gestaltungsplan Fondli (mit Zustimmung vom Gemeinderat vom 8. Dezem-

ber 2016 und mit Genehmigung der Baudirektion des Kantons Zürich vom 5. April 

2017) 

- Situationsplan 1:1'000 der Planwerkstadt AG vom 7. Juni 2016 

- Vorschriften zum privaten Gestaltungsplan Fondli vom 7. Juni 2016  

- Erläuternder Bericht der Planwerkstadt AG vom 7. Juni 2016 

Anhang 2 Vorschriften zur Teiländerung Gestaltungsplan Fondli vom 8. Juli 2024 (Fassung für 

die Festsetzung und Genehmigung in synoptischer Darstellung) 

Anhang 3 Zustimmung der Reitsportanlage Dietikon AG zur beantragten Teiländerung des GP 

Fondli vom 13. November 2023 

 

 



Reitsportanlage Dietikon AG

Sucherenweg 3, 8953 Dietikon

Frau

Andrea Spahn
Spreitenbacherstrasse l
8953 Dietikon

Dietikon, 13. November 2023

Spreitenbacherstrasse l, Dietikon / Kat. Nr. 12063 / Vers. Nrn. 1334 + 3759
Wohnnutzung ausserhalb Reitbetrieb
- Bestätigung Änderung Gestaltungsplan Fondli

Geschätzte Andrea

Das obgenannte Grundstück befindet sich im Gestaltungsplangebiet Fondli. Gemäss Beat
Frischknecht, Hochbauabteilung der Stadt Dietikon, ist die Nutzung dieser Liegenschaft im
direkten Zusammenhang mit der Sportanlage zulässig. Wir verweisen auf die weiteren Aus-
führungen seiner Mail vom 13. Oktober 2023.

Aufgrund des Bestandschutzes kann die Wohnnutzung auch ausserhalb des Reibetriebs mög
lich sein, sofern wir als Eigentümer der Reitanlage die Zusicherung erteilen, dass aufgrund
der heutigen Führung des Reitbetriebs diese Liegenschaft nicht mehr für das Personal ver-
wendet wird.

Hiermit bestätigen wir, dass die im Betreff genannte Liegenschaft für den bestehenden Reit-
betrieb nicht mehr verwendet wird. Wir erteilen hiermit unser Einverständnis, dass diese

Liegenschaft von dieser Zweckgebundenheit entlassen und der GP Fondti entsprechend ge-
ändert werden kann.

Freundliche Grüsse

Reitsportanlage Dietikon AG

Erich Keller
Präsident des VR
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Privater Gestaltungsplan Fondli - Genehmigung 

Gemeinde Dietikon 

Lage Im Fondli; Grundstücke Kat.-Nrn. 6109, 12063 und 12064 

Massgebende - Plan 1:1000 vom 7. Juni 2016 
Unterlagen 	Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 7. Juni 2016 

Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 7. Juni 2016 

Sachverhalt 
Zustimmung Der Gemeinderat Dietikon stimmte mit Beschluss vom 8. Dezember 2016 dem privaten 

Gestaltungsplan «Fondli» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechtskraftbe-
scheinigung des Bezirksrats Dietikon vom 16. Februar 2017 keine Rechtsmittel einge-
legt. Zudem wurde gegen diesen Beschluss gemäss Schreiben der Stadt Dietikon vom 
29. März 2017 kein fakultatives Referendum ergriffen. Mit Schreiben vom 1. Februar 2017 
ersucht die Stadt Dietikon um Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Mit dem privaten Gestaltungsplan «Fondli» soll die Voraussetzung für die Führung eines 
der Planung zeitgemässen und wirtschaftlichen Reitsportzentrums sowie den Weiterbestand der Reit-

gesellschaft «An der Limmat» geschaffen werden. Weil die bestehende Reithalle für Reit-
sportanlässe zu klein ist, soll ein überdeckter Reitplatz mit Zuschauerbereich und angren-
zendem Sandplatz erstellt werden. Zur Realisierung dieser Bauvorhaben soll die gemäss 
der Bau- und Zonenordnung (BZO) maximal zulässige Überbauungsziffer von 12% auf 
17% erhöht werden. Im Rahmen des Gestaltungsplans soll zudem eine gesamtheitliche 
Betrachtung und Regelung der Parkierungssituation ermöglicht werden. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters werden die Baubereiche A-G und 1-11, eine 

Vorlage Springfläche, Verkehrsflächen, Bereiche für Parkplätze, Abstellflächen für Pferdetrans-
porter, Fusswege, Freiflächen und Bereiche für ökologische Ausgleichsmassnahmen 
festgelegt. 

Wesentliche Festlegungen des Gestaltungsplans betreffen den Baubereich A mit dem 
neuen überdeckten Reitplatz sowie der Umgang mit den beiden bestehenden Wohnge- 



Baudirektion 
[— 2/3 

bäuden. Im Baubereich A ist ein überdeckter und auf drei Seiten offener Reitplatz 
(61 x 31 m, Gebäudehöhe 7 m) mit umlaufendem Zuschauerbereich zulässig. Der Um-
gang mit den beiden bestehenden zonenwidrigen Wohngebäuden (Ass.-Nrn. 1334 und 
2118) in den Baubereichen F und G wird in mehreren Artikeln behandelt. Einerseits ist 
in Art. 7 GPV geregelt, dass die beiden Wohngebäude gemäss Art. 24 ff RPG zu beurtei-
len sind. In Art. 5 Abs. 8 GPV wird zudem festgelegt, dass in den beiden Baubereichen F 
und G nur zonenkonforme neue Bauten und Anlagen zulässig sind, welche in direktem 
Zusammenhang mit der jeweiligen Sportanlage stehen. Zusätzlich sind gemäss Art. 4 
Abs. 2 GPV Wohnnutzungen ausschliesslich mit den bestehenden Wohngebäuden 
(Assek.-Nrn. 1334 und 2118) zulässig und nur für standortgebundene Betriebsangehö-
rige erlaubt, sofern sie für den Unterhalt und die Sicherheit der Anlage notwendig sind. 

Des Weiteren werden die Anzahl Reitsportanlässe auf maximal vier Anlässe pro Jahr 
limitiert (Art. 8 GPV) und die Überbauungsziffer auf max. 17% pro Parzelle festgelegt 
(Art. 9 GPV). 

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 12. Oktober 2015 gestellten 
Anträgen wurde vollumfänglich entsprochen. 

Co 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi-
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen 
und aufzulegen. 

Gestützt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

1. 	Der private Gestaltungsplan «Fondli», welchem der Gemeinderat Dietikon mit Be-
schluss vom 8. Dezember 2016 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 906.40 (106 528/83100.40.100) und 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 
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IV. Die Gemeinde Dietikon wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge- 
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen 

V. Mitteilung an 

Stadt Dietikon (unter Beilage von neun Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Acht Grad Ost AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren (Katasterbearbeiterorganisation) 

Erich Keller, Sucherenweg 3, 8953 Dietikon (Rechnungsadressat) 

Amt für 
Raumentwicklung 
Für den Auszug: 

"77227'7 
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

 Privater Gestaltungsplan "Fondli"
Inkraftsetzung

Dietikon. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 05.04.2017 verfügt:
Die Planfestsetzung des privaten Gestaltungsplans "Fondli", welchem der Gemein-
derat Dietikon am 8.12.2016 zugestimmt hat, wird genehmigt.
Die Beschlüsse wurden am 21. April 2017 im Amtsblatt des Kantons und in der Lim-
mattaler Zeitung öffentlich bekannt gemacht.
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 29. September 2017
sind gegen die Beschlüsse keine Rechtsmittel ergriffen worden.
Der private Gestaltungsplan "Fondli" tritt somit am Tag nach Erscheinen dieser
Publikation in Kraft.
Stadt Dietikon

00213085
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